
Zeitschrift: Bulletin Electrosuisse

Herausgeber: Electrosuisse, Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik

Band: 107 (2016)

Heft: 11

Artikel: Stilllegung des Kernkraftwerks Mühleberg

Autor: Klute, Stefan

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-857221

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-857221
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


TECHNOLOGIE KERNKRAFT
TECHNOLOGIE ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Stillegung des Kernkraftwerks Mühleberg
Ein sorgfältig geplantes Grossprojekt

Als erste Betreiberin in der Schweiz hat die BKW den
formalen Prozess eingeleitet, ein Kernkraftwerk stillzulegen.

Das Projekt ist seit dem Bau des Kernkraftwerkes
nicht nur das grösste, das die BKW bisher angepackt
hat, es hat auch Referenzcharakter für Branche, Politik
und Behörden.

Stefan Klute

Die BKW hat im Oktober 2013 den
unternehmerischen Entscheid gefällt, das

Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) Ende
2019 endgültig vom Netz zu nehmen. Am
18. Dezember 2015 hat sie das entsprechende

Gesuch beim Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation

(Uvek) eingereicht. Das Stilllegungsge-
such umfasst neben den rechtlichen Anträgen

den Hauptbericht - das Stilllegungs-

projekt - sowie drei Teilberichte:
Störfallbetrachtungen und Notfallschutzmassnah-

men, den Umweltverträglichkeitsbericht
und den Bericht zur Sicherung.

Ab April 2016 wurde das Stilllegungs-
gesuch öffentlich aufgelegt. Betroffene
Parteien hatten Gelegenheit, Stellung zu

nehmen, einschliesslich der Nachbarkantone

Freiburg, Neuenburg, Solo-
thurn und Waadt. Die Aufsichtsbehörde

- das Eidgenössische Nuklearsicher-
heitsinspektorat (Ensi) - unterzieht die

eingereichten Unterlagen nun einer
sicherheitstechnischen Prüfung und
erstellt ein Gutachten zuhanden des

Bundesamts für Energie (BFE), welches das

Stilllegungsverfahren leitet.
In einem nächsten Schritt erteilt das

Uvek, basierend auf dem Gutachten des

Ensi und den eingegangenen Stellungnahmen,

die Stilllegungsverfügung. Diese

wird voraussichtlich Mitte 2018 vorliegen.
Darauf basierend hat die BKW angekündigt,

dass das KKM voraussichtlich am 20.

Dezember 2019 den Leistungsbetrieb
einstellt. Danach beginnt die Vorbereitung
für den Rückbau.

Zum heutigen Zeitpunkt befindet
sich das Projekt Stilllegung KKM in der

Planungs- und Vorbereitungsphase. Die
endgültige Einstellung des Leistungsbetriebs

(EELB) kennzeichnet den Beginn
der Stilllegung im weiteren Sinn und ist
für 2019 anberaumt (Bild 1).

Technischer Nachbetrieb
Unmittelbar nach der endgültigen

Einstellung des Leistungsbetriebs (Bild 2a)

wird der sogenannte Technische Nachbetrieb

etabliert. Dies beinhaltet im Wesentlichen

folgende Massnahmen:
Entladen des Reaktordruckbehälters
(Verlagerung der Brennelemente in
das Brennelementlagerbecken).
Einrichten einer autarken redundanten

Brennelementlagerbeckenkühlung.
Ausserbetriebnahme der mit der EELB
nicht mehr erforderlichen Systeme.

Endgültige Einstellung Endgültige
Leistungsbetrieb Ausserbetriebnahme

(EELB) (EABN)
12/2019 -9/2020

Bild 1 Der Phasenverlauf im Überblick.

Kernbrennstofffreiheit
2024

Freimessung/ keine radiologische
Aufhebung Gefahrenquelle

Kontrollierte Zonen 2031
2030

Diese erste Arbeitsphase endet mit der
nicht reversiblen Endgültigen
Ausserbetriebnahme (EABN) des KKM (Bild 2b).

Parallel zur Etablierung des Technischen

Nachbetriebs beginnen die
vorbereitenden Massnahmen für den direkten
Rückbau. Diese umfassen u.a. die

Demontage von grösseren Einzelkomponenten

im Maschinenhaus sowie das

Räumen des Maschinenhauses, um
Arbeitsflächen für die Behandlung radioaktiver

Materialien aus dem Rückbau zu
schaffen.

Die einzelnen Arbeitspakete werden
unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben

und ohne Rückwirkung auf die
Massnahmen zur Etablierung des
Technischen Nachbetriebs durchgeführt. Die
vorbereitenden Massnahmen zählen
nicht zu den eigentlichen Stilllegungsar-
beiten. Ein Grossteil der geplanten Arbeiten

an den Systemen und Komponenten
im Maschinenhaus wurde bereits im Rahmen

des Leistungsbetriebs durchgeführt.
Anknüpfend an den technischen

Nachbetrieb beginnen die eigentlichen
Stilllegungsarbeiten innerhalb der durch
das Uvek zu erteilenden Stilllegungsverfügung.

Meilensteine

Stilllegung des KKW Mühleberg
• 2019: Endgültige Einstellung des

Leistungsbetriebs

• 2020: Endgültige Ausserbetriebnahme

• 2024: Kernbrennstofffreiheit

• 2030: Freimessung / Aufhebung der

Kontrollierten Zonen.

2031 soll das Verfahren der Stilllegung mit
der behördlichen Feststellung abgeschlossen

sein, dass das KKM keine radiologische

Gefahrenquelle mehr darstellt.

Die Stilllegungsarbeiten finden vornehmlich

im Inneren der Gebäude statt, sodass sich

das äussere Erscheinungsbild des KKM nur
unmerklich ändert.

Der konventionelle Abbruch erfolgt in einem

zweiten und abschliessenden Verfahren, das

an das nukleare Verfahren anschliesst. Es

umfasst die Dauer, bis die Voraussetzungen
für eine allfällige naturnahe oder
gewerblich-industrielle Nachnutzung des

Kraftwerksgeländes geschaffen sind. Das

konventionelle Verfahren der Stilllegung wird

erst in rund 10 Jahren beantragt.
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1 SUSAN-Gebäude 11 Dampftrockner 21 Maschinenhaus
2 Notstromdieselanlagen 12 Drywell (Primärcontainment) 22 Splitterschutzsteine
3 Reaktorgebäude (Sekundärcontainment) 13 Reaktordruckbehälter 23 Hochdruckturbine
4 Äusserer Torus 14 Biologischer Schild 24 Niederdruckturbinen
5 Noteinspeisesysteme / 15 Abgebrannte Brennelemente 25 Generator

Systeme zur Abfuhr der Nachzerfallswärme 16 Eintauchkühler 26 Kondensator
6 Innerer Torus 17 Brennelementlagerbecken 27 Blocktransformator
7 Steuerstabantriebe 18 Betonriegel 28 Hauptkühlwasserrücklauf
8 Steuerstäbe 19 Einbautenbecken 29 Abgassystem
9 Brennelemente 20 Personenschleuse 30 Pumpen Arbek-S
10 Wasserabscheider

Bild 2 a) Zustand der Anlage bei der Endgültigen Einstellung des Leistungsbetriebs, b) Zustand

der Anlage bei der Endgültigen Ausserbetriebnahme.

Bauschutt oder gereinigte
Materialien werden

entweder wiederverwertet
oder deponiert.

Bauschutt-
92%

-r
Gesamtmasse
KKM 200000 t 100%

Reinigung und —5%
Freimessung — 1%

;

• Abklinglagerung
Bei der Reinigung
anfallende Abfälle oder
Material, das nicht
freigegeben wird.

Radioaktiver
Abfall 2%

Radioaktiv
verunreinigt 8%

Brennelemente,
hochaktive
Abfälle (HAA)

j Leicht radioaktiver
Bauschutt und

Anlageteile (SMA)

Geologisches Tiefenlager
für schwach- und

mittelaktive Abfälle
Tiefenlager für
hochaktive Abfälle

Bild 4 Massenbilanz. Ziel ist es, die als radioaktive Abfälle zu entsorgenden Massen zu minimieren.
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Die drei Stilllegungsphasen
Die Stilllegungsarbeiten des KKM

werden in drei Stilllegungsphasen
durchgeführt (Bild 1), die sich am kontinuierlich

abnehmenden radiologischen
Gefährdungspotenzial orientieren, das

hauptsächlich mit dem Entfernen des

Kernbrennstoffs aus der Anlage
minimiert wird. Während der gesamten
Stilliegung gelten die gleich strengen gesetzlichen

Anforderungen und Abgabelimiten

wie während des Leistungsbetriebs,
sodass der Schutz von Mensch und
Umwelt zu jeder Zeit sichergestellt ist.

Erste Phase

Die erste Stilllegungsphase umfasst u.a.

Demontagen von aktivierten Bauteilen
und von mit der EABN obsolet gewordenen

Einrichtungen im Reaktorgebäude.
Zudem wird im Maschinenhaus die
Infrastruktur für die Materialbehandlung
eingerichtet und in Betrieb genommen. Die
Hauptarbeiten in dieser Phase sind:

Abtransport der abgebrannten
Brennelemente in das Zwischenlager Wü-
renlingen
Demontage des Torus

Demontage der Kerneinbauten
Aufbau der Materialbehandlung im
ehemaligen Maschinenhaus

Weiterführung der Demontagen im
Maschinenhaus und Beginn der
Gebäudedekontamination

Die erste Stilllegungsphase ist mit der

kompletten Entfernung des Kernbrennstoffs

vom Areal des KKM abgeschlossen.

Zweite Phase

In der zweiten Stilllegungsphase erfolgen

grossflächig die Demontage und die

Zerlegung aller Einrichtungen in der
Kontrollierten Zone mit thermischen und
mechanischen Zerlegeverfahren sowie die

Dekontamination und Behandlung von
Materialien. Zur Dekontamination werden
meist mechanische Verfahren angewendet.

Wesentliche Arbeiten im Reaktorgebäude

sind in dieser Phase die Demontage

des Reaktordruckbehälters, des

Biologischen Schilds und der Einbauten des

Drywell. Zudem werden alle Systeme aus
dem Reaktorgebäude entfernt, z.B. die

Frischdampf- und Speisewasserleitungen,
der Stahlliner des Drywell oder die
Systeme zur Reaktorreinigung. Im
Maschinenhaus findet die Bearbeitung und
Behandlung der Materialien aus dem Rückbau

statt. Auch in Nebengebäuden werden

sämtliche Systeme demontiert.
Die Materialbehandlung bezweckt,

möglichst viele Materialien unter vertretba-

electro Y-c
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Leistungsbetrieb

2019

Bis Endgültige
Einstellung des
Leistungsbetriebs

(EELB)

Betriebsarten
1 bis 5

Etablierung
Techn. Nachbe¬

trieb

Anlagestatus A

Betriebsarten
4 und 5

Brennelemente
(BE)

im
Reaktordruckbehälter

(RDB) und im
Brennelementlagerbecken

(BEB)

2020

Bim

BE im RDB
und im BEB

2022 2023

Stilllegungsphase (SP) 1

Aufrechterhaltung Technischer Nachbetrieb

Anlagestatus B

Autarker BEB-Kühlbetrieb

BE im BEB
Abtransporte

SP 2

Rückbaubetrieb

Anlagestatus C

Betrieb ohne
Kernbrennstoff

Anlage frei von
Kernbrenn¬

stoff

Wärmeleistung im RDB in kW

10000

100

Bild 3 Gefährdungspotenzial. Nach der EELB sinkt die Wärmeleistung im Reaktordruckbehälter

(RDB) in drei Monaten auf rund ein Tausendstel, verglichen mit dem Leistungsbetrieb. Mit Verlagerung

der Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter in das Lagerbecken ist die Wärmeleistung

im RDB faktisch gleich null, wobei sie sich naturgemäss im Lagerbecken zunächst erhöht. Mit jedem

Transport in das Zwischenlager Würenlingen wird die Wärmeleistung weiter reduziert. Parallel dazu

sinkt das Gefährdungspotenzial in der Anlage.

rem Aufwand so weit zu dekontaminieren,
dass sie radiologisch freigemessen und in
den konventionellen Kreislauf freigegeben
werden können. Ist eine Behandlung zur
Freimessung nicht oder nicht unter vertretbarem

Aufwand möglich, werden die
Materialien als radioaktive Abfälle den gesetzlichen

Vorgaben entsprechend entsorgt.
Parallel zu Demontage, Materialbehandlung

und Entsorgung werden die

Systeme, die zur Gewährleistung der Sicherheit

und zur Aufrechterhaltung der operativen

Tätigkeiten in der Stilllegung noch
benötigt werden, den Anforderungen
entsprechend weiterhin betrieben. Die Sys¬

teme, die für die Aufrechterhaltung des

technischen Nach- und Rückbaubetriebs
nicht benötigt werden, werden ausser
Betrieb genommen. Die Reduktion und
Vereinfachung komplexer Systeme erhöht die

Anlagensicherheit weiter.
Weitere Arbeiten in dieser Phase sind

die Durchführung radiologischer Messungen

der Materialien und Gebäudestrukturen

zur Überprüfung und Sicherstellung
ihrer radiologischen Unbedenklichkeit für
Mensch und Umwelt sowie die Entsorgung
radioaktiver und konventioneller Abfälle.

Mit Ende der zweiten Stilllegungsphase

werden die Einrichtungen zur Ma¬

terialbehandlung aufgelöst und ebenfalls
demontiert. Die Phase gilt mit erfolgter
Freimessung der Gebäude als beendet.

Dritte Phase

Die dritte Stilllegungsphase beginnt
nach der Freimessung/Aufhebung der
Kontrollierten Zonen auf dem Areal.
Sie endet mit der Feststellung der
Behörde, dass die Anlage keine radiologische

Gefahrenquelle mehr darstellt
und dass keine Ereignisse auftreten, die
eine erhöhte Radioaktivität in der
Umwelt bewirken können (Bild 3). Nach
dieser Feststellung beginnt der konventionelle

Rückbau des KKM.

Radioaktive Abfälle entsorgen
Eine grosse Bedeutung während der

Stilllegung wird ebenfalls der Entsorgung

radioaktiver Abfälle und dem

radiologischen Schutz zugemessen (Bild 4).

Der sichere Umgang, Transport und
die Lagerung von radioaktiven Materialien

im Zwischenlager in Würenlingen
werden analog zum Leistungsbetrieb
durchgeführt. Oberstes Ziel ist eine
sichere und zügige Durchführung der

Transporte von radioaktiven Abfällen
und Kernbrennstoffen gemäss der
bestehenden betrieblichen Prozesse.

Bei der Stilllegung wird der Schutz

von Mensch und Umwelt vor ionisierender

Strahlung jederzeit durch adäquate
Massnahmen sichergestellt. Diese umfassen

u.a. Massnahmen zur Strahlendosisreduktion

wie Abschirmung und
Dekontamination, Massnahmen zur Vermeidung

von Kontamination und Inkorporation,

die Personenüberwachung durch
Messungen und Kontrollen sowie
Massnahmen zur Vermeidung von
Kontaminationsverschleppung. Die Einhaltung der
Strahlenschutzziele zur Limitierung von
Strahlenexposition sowie die Einhaltung
von Dosisgrenz- und Richtwerten werden
in der Stilllegung stets gewährleistet.

Ein Pionierprojekt
Mit der Stilllegung des Kernkraftwerks

Mühleberg, die erste dieser Art in
der Schweiz, erbringt die BKW eine

Pionierleistung. Damit folgt sie ihrer Strategie,

zur führenden Energie- und Infra-
strukturdienstleisterin der Schweiz zu
werden. Und sie unterstützt damit die

Energiestrategie des Bundes für eine
sichere und nachhaltige Energiezukunft.

Autor
Stefan Klute ist Gesamtprojektleiter der KKM-Stillle-

gung bei BKW.

BKW, 3013 Bern, Stefan.klute@bkw.ch
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